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Verordnung über den Erwerb von Grundjtüden, gewerblidHen Unter- 
nehmungen und Anteilsredhten in den befegten ehemals polni]Hen Gebieten 

vom 29. September 1939 

(Verordnungsblatt für die befegten Gebiete in Polen Nr. 7/39 S. 23.). 
3Zur Verhinderung von Vermögensver]hHiebungen wird auf Grund vollziehender Ge- 

walt verordnet: 
$1 

(1) NMatürlidhe und jurijtijdhe Perjonen dürfen in den von der deutjhen Wehrmacht 
bejegten Gebieten nur mit Genehmigung des Oberbefehlshabers Oft oder der von ihm 
ejtimmten Stellen 

a) Grundjtüce aller Art, Grundjtücsanteile, Rechhte an Grundjtücen, Bergwerks- 
eigentum, Unternehmungen, Betriebe vder Anteilsredhte an Unternehmungen oder 
Betrieben, Warenlager, die über den Umfang der üblidHerweije vom Einzelhandel 
unterhaltenen Läger hinausgehen, See- vder Binnen|hHiffe, Schienenfahrzeuge, Kraft- 
fahrzeuge, Umf{dhlags-, Bergungs- oder Wafjfjerbaugeräte, erwerben vder jid an Unter- 
nehmungen oder Betrieben beteiligen, } 

b) Unternehmungen, Betriebe, Zweigbetriebe, Filialen erridhten vder bejtehende Unter- 
nehmungen vder Betriebe in die genannten Gebiete verlegen. 

(2) Die Be/dhränkungen des Abf. 1 gelten au für den Erwerb im Wege der Zwangs= 
vollitredung und der Pfandverwertung, für den Abfhluk von Borverträgen fowie für den 

AWbihluß aller Rechtsgefdhäfte, durch die unmittelbar und mittelbar der beltimmende wirt- 
IOHaftlidhe Einfluß auf Unternehmungen oder Betriebe in den genannten Gebieten erlangt 
wird oder erlangt werden foll. 

(3) Die Genehmigung fann mit Bedingungen und Auflagen verfehen werden. 

$2 

(1) Die Genehmigung ijt binnen zwei Wodhen na VBornahme des Rechtsge[Häfts zu 

beantragen. Wird der Untrag nicht rechtzeitig geftellt, o wird das Recdhtsgefjdhäft mit Ablauf 
der Frilt nichtig, [onft mit Berlagung der Genehmigung. 
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(2) Soweit zur Wirkfamfkeit der im $ 1 genannten Nechtsgefchäfte die Eintragung in 
öffentlide Bücher erforderlich ijt, Haben die Behörden die Eintragung abzulehnen, bis die 
Genchmigung beigebracht ijt. Eine ohne Genehmigung erfolgte Eintragung ijt nichtig; 
gegenüber einer Joldhen nichtigen Eintragung ift die Berufung auf den guten Glauben aus- 
ge)hlojfen. 

Gejhäfte und Handlungen, die ein auf Grund der Verordnung über die EinfjeBung von 
fommijjarifchen Berwaltern für Unternehmungen, Betriebe und Grunditücde in den von 
der deut]chen Wehrmacht befeßten Gebieten vom 29. September 1939 eingefeßter Fommij- 
Jarijcher BVerwalter im Rahmen feiner Befugnijje vornimmt, unterliegen nicht den Be- 
IOhränkiungen diejer Verordnung. 

$ 4 

Wer einer Bejchränkung des $ 1 Abj. 1 voder Auflagen gemäß $ 1 Abf. 3 zuwiderhandelt 
oder fie umgeht, wird mit Gefängnis und Geldjtrafe vder einer diejer Strafen beftraft. 

Dieje Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Berfündung in Kraft. 

Hauptquartier, den 29. September 1939. 

Der Oberbefehlshaber des Heeres 

von Brauchit[ch.


